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➢ Änderung des Nds. Pflegegesetzes

•

•

•

•

•

➢ Prüfung durch den Landesrechnungshof 

•

•



• zweistufigen

1.

•

•

2.

• Nachweise

• Bewilligungszeitraum

•

•



•

• inkl. 
Pflege nach Zeit 

• die nicht nach Leistungspunkten 
abgerechnet wurde

• Wegepauschalen 

•

•

•



•

•

•

Instandhaltung und Instandsetzung Sachwertgutachten

• 250 Euro

• im Eigentum von 
Partner- und Verbundunternehmen des Trägers stehen

• Betriebsnotwendigkeit



1. Ermittlung der (anteiligen) Sachwerte 

•

•

•

2. Summe

3. Vergleich mit den Grenzwerten

•

•

4. anteilige Kürzung aller aufsummierten Beträge

5. auf Basis der ggf. gekürzten Beträge



• pauschalen

•

•

• auf Antrag tatsächlichen

•

Sammelposten



•

Jahresvergleichswerts

•

•

•

• Neuberechnung

• jährlich mit einem 
Zehntel der tatsächlich entstandenen Kosten 



1.

2.

•

•

mit der zum Zeitpunkt der Antragstellung in der Pflegesatzvereinbarung nach § 85 SGB XI 
festgelegten Auslastungsquote 

3.



•

alle diesen 
Pflegebedürftigen in der Höhe der Förderbeträge

• allen Pflegebedürftigen 
den Höchstbetrag übersteigen

• gleichzeitig mit dem Antrag 
auf Förderung



www.ms.niedersachsen.de/npflegeg

http://www.ms.niedersachsen.de/npflegeg



